
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 18. Dezember 1985

4792. Nutzungsplanung Volketswil (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 3515/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Volketswil. Gemäss Dispositiv Ziffer II lit.
a dieses Beschlusses wurde zufolge hängiger Rekurse die Zuweisung des
Gebietes Roswis (Kat.-Nrn. 4080, 3992 und 2678) in die Reservezone,
des Gebietes Chapf (Kat.-Nr. 3424) in die Freihaltezone sowie des Ge
bietes Haufländer/Chäsberg in die Industriezone Jb und die Festlegung
von Reservezone für die Grundstücke Kat.-Nrn. 340 und 343 im Gebiet
Herbsacher/Hardächer von der Genehmigung ausgenommen.

Mit Beschlüssen Nrn. 202, 203 und 204 wies die Baurekurskommis
sion III diese Rekurse ab und bestätigte den Zonenplanbeschluss der Ge
meindeversammlung Volketswil vom 23. November 1984. Gemäss
Zeugnissen der Staatskanzlei vom 12. November 1985 sind diese Ent
scheide in Rechtskraft erwachsen, so dass der nachträglichen Genehmi
gung nichts mehr im Wege steht.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Volketswil vom 23. No
vember 1984 betreffend Zuweisung des Gebietes Roswis (Kat.-Nrn.
4080, 3992 und 2678) in die Reservezone, des Gebietes Chapf (Kat.-Nr.
3424) in die Freihaltezone sowie des Gebietes Haufländer/Chäsberg in
die Industriezone Jb und die Festlegung von Reservezone für die Grund
stücke Kat.-Nrn. 340 und 343 im Gebiet Herbsacher/Hardächer wird
nachträglich genehmigt.

II. Der Gemeinderat Volketswil wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1
gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Volketswil, 8604 Volketswil, die
Baurekurskommission III, das Verwaltungsgericht sowie an die Direk
tion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 18. Dezember 1985

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


